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Rundschreiben VI F  Nr.6/2002 
 
 

Anwendung des § 74a 2.  BauOBln 
 
 
Wiederkehrende Fragen bei der Widerspruchszuständigkeit für Vorhaben im Zusammenhang 
mit bestehenden baulichen Anlagen gaben Anlass für die nachfolgende Klarstellung zu Nummer 
2 des § 74 a BauO Bln. 

”§ 74a Zuständigkeit für den Erlass des Widerspruchsbescheides 

Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung entscheidet über den Widerspruch gegen einen Verwal-
tungsakt einer Bezirksverwaltung und damit verbundene Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung, wenn 
der Verwaltungsakt im bauaufsichtlichen Verfahren oder bei Teilungen nach § 19 des Baugesetzbuchs er-
gangen ist 

1. im Geltungsbereich von Bebauungsplänen von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, von 
Bebauungsplänen der Hauptstadtplanung sowie von entsprechenden vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplänen, 

2. zu Vorhaben oder bei Teilungen mit Vorhaben mit einer Geschossfläche von mehr  
als 1 500 m², 

3. zu Vorhaben oder Teilungen im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs, 

4. zur Festsetzung von besonderen Anforderungen zur Gefahrenabwehr, die auf § 50 der Bauordnung 
oder auf zu diesem Zweck erlassene Rechtsverordnungen gestützt sind.” 
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Gem. § 74 a Nr. 2 BauO Bln entscheidet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung über den 
Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer Bezirksverwaltung, wenn der Verwaltungsakt im 
bauaufsichtlichen Verfahren zu Vorhaben mit einer Geschossfläche von mehr als 1500 m² er-
gangen ist. 

Die Zuständigkeitsregelung ist durch die Flächenbezogenheit für Widerspruchsentscheidungen 
über Neubauvorhaben eindeutig, bedarf jedoch bezüglich der anzurechnenden Geschossflä-
chen bei Bauvorhaben im Gebäudebestand weiterer Erläuterungen: 

Die für die Widerspruchszuständigkeit relevante Geschossfläche von 1500 m² er-
gibt sich im Gebäudebestand aus der Summe der Teilflächen, die genehmigungsbedürf-
tige bauliche Änderungen oder genehmigungsbedürftige Nutzungsänderungen beinhal-
ten. 

Grundlage für die Bündelung verschiedener Maßnahmen, die zu Flächenadditionen füh-
ren können, ist der Inhalt des Antrags. 

Im Rahmen der Addition bleiben nicht genehmigungsbedürftige Teile des Antrags 
außer Betracht. 
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